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Hauptrubrik   Unterrubrik

Holzfehler führen oft nicht zur 
Abwertung starker Eichenstämme
Eine Untersuchung zur Gebotshöhe bei niedersächsischen Eichenstammholzsubmissionen ziegt, 
dass das Vorhandensein der RVR-Qualitätsmerkmale „Fäule“, „Ringrisse/-schäle“ sowie 
„Sternriss“ an der Stirnfläche eines Eichenstammes oft nicht zu einer monetären Abwertung von 
Eichenstämmen der Stärkeklasse ≥ 5 führt. Dieses Ergebnis kann Forstbetriebe bei 
Freihandverkaufsverhandlungen ihres stärkeren Eichenstammholzes unterstützen.

TEXT:  ULRICH WEIHS

Nach Aufhebung der EWG-Richtlinie 
68/89 für die Sortierung von Roh-

holz am 26.06.2007, die die gesetzliche 
Grundlage für die Verordnung über 
gesetzliche Handelsklassen (Forst-HKS) 
dar-stellte, wurde die fast 40 Jahre gül-
tige HKS am 01.01.2009 außer Kraft 
gesetzt. 

Obwohl sich die Forst- und Holzbran-
che darüber einig waren, dass die ent-
standene Lücke durch eine freiwillige 
Vereinbarung für den Rohholzhandel 
auf privatrechtlicher Basis so schnell 
wie möglich geschlossen werden soll-
te, dauerte es aufgrund von stockenden 
Verhandlungen zwischen dem Deut-
schen Forstwirtschaftsrat e. V. und dem 
Deutschen Holzwirtschaftsrat e. V. bis 
Anfang 2012, bis zumindest Einigkeit 
über die Kriterien zur Qualitätssortie-
rung von Laubholz (Buchenstammholz 
und Eichenstammholz) in Form der 
Rahmenvereinbarung für Rohholzhan-
del in Deutschland (RVR) erzielt wurde. 
Weitere zwei Jahre vergingen, bis man 
sich über die noch ausstehenden Rege-
lungen zum Nadelholz einigte und die 
RVR nach Unterzeichnung durch die 
Präsidenten der beiden o. g. Spitzenver-
bände im Dezember 2014 am 1. Januar 
2015 in Kraft trat.

Im Vergleich zu der bis Ende Dezem-
ber 2008 gültigen HKS weisen die RVR-
Merkblätter zur Qualitätssortierung 
von Laub- und Nadelstammholz (Stand 
1. Juli 2020) bei einer ganzen Reihe 
von Qualitätsmerkmalen eine Verschär-
fung bei der Stammholzsortierung auf, 
die im Freihand-verkauf zu einer Ab-
stufung des Stammholzes vor allem von 
der Qualitätsklasse B nach C mit Preis-
abschlägen in Höhe von 50 - 60 % füh-

ren können (z. B. überwallte Äste (Sie-
gel) bei Rotbu-chenstammholz in der 
Qualitätsklasse B nur noch bis zu ei-
nem Verhältnis Höhe/Breite des Sie-
gels ≤ 1:2 statthaft; Sternriss an der 
Stirnfläche bei Eiche in der Qualitäts-
klasse B nur im inneren 2/3 des Durch-
messers zulässig; Exzentrizität der 
Markröhre bei Douglasie/Lärche in der 
Quali-tätsklasse B nur ≤ 20 % statthaft).

Wird beispielsweise ein stärkerer Ei-
chenstamm freihändig auf Grundlage 
der freiwilligen Verein-barung für den 
Rohholzhandel (RVR) verkauft, der an 
der unteren Stirnfläche einen Sternriss 
aufweist, der über das innere 2/3 des 
Durchmessers hinausgeht, dürften be-
züglich der Einord-nung des Stammes 
in die Güteklasse B bei Verkäufer und 
Käufer unterschiedliche Meinungen be-
stehen, die im Rahmen der Verhandlun-
gen bei der Vorzeigung zu einem mehr 
oder weniger hohen Preisabschlag vom 
B-Preis führen können. 

Im Vergleich dazu gibt es bei dem 
Verkaufsverfahren der Submission 
nach schriftlichem Meist-gebot kei-
nen Spielraum für Verhandlungen. 
Hier fordert der Verkäufer öffentlich 
auf, schriftliche Gebote auf die in ei-
nem Verzeichnis näher spezifizierten 
Stammholzlose abzugeben. Nach der 
Öffnung der Gebote am Eröffnungs-
termin wird der Zuschlag i.d.R. dem 
Höchstbietenden erteilt. 

Aus Sicht des Verkäufers bietet die 
Submission somit den Vorteil, dass in-
teressierte Käufer das für sie kalkula-
torisch mögliche Höchstgebot abgeben 
müssen, um Aussicht auf die Zuschlag-
ser-teilung zu erlangen [3]. Im Ver-
gleich zu verhandelbaren Preisen im 

Freihandverkauf dokumentie-ren die 
bei einer Stammholzsubmission abge-
gebenen schriftlichen Gebote unabhän-
gig von einer Qualitätssortierung nach 
RVR somit die tatsächliche Wertschät-
zung der Käufer für die angebote-nen 
Lose und damit auch die für den Ver-
käufer am Holzmarkt aktuell erzielba-
ren Stammholzerlöse.

Methodik

Zur Beantwortung der Frage, ob, und 
wenn ja, welchen Einfluss die RVR-Qua-
litätsmerkmale für Eichenstammholz 
(Sortiertabelle Eiche, Anlage III-d der 
RVR) auf die Höhe der abgegebenen 
Gebote (€/Fm) haben, wurden insge-
samt 261 Eichenstämme der nieder-
sächsischen Eichen-stammholzsubmis-
son Northeim/Lagerplatz Suterode der 
Jahre 2019 und 2021 ausgewertet 

Die erste Aufnahme von 126 Eichen-
stämmen (Einzelstammlose) fand im 
Jahr 2019 im Rahmen einer Bachelorar-
beit [1]  statt. Dabei wurden alle an den 
Stirnflächen und der Mantelfläche der 
Eichenstämme erkennbaren Qualitäts-
merkmale entsprechend der RVR-Qua-
litätssortierung für Stammholz: Sor-
tiertabelle Eiche (Anlage III-d der RVR) 
entsprechend ihrer jeweiligen Ausprä-
gung den RVR-Qualitätsklassen A - D 
zugeordnet.

Bei der zweiten Aufnahme im Jahr 
2021 durch den Autor wurde gleicher-
maßen verfahren, mit dem Unterschied, 
dass aus Zeitgründen nur die unte-
re Stirnfläche von 135 Eichenstämmen 
an-gesprochen und die dort sichtbaren 
Qualitätsmerkmale entsprechend ihrer 
Ausprägung den RVR-Qualitätsklassen 
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A - D zugeordnet wurden.
Beide Datensätze wurden in einer Mi-

crosoft-Excel-Tabelle zusammengeführt 
und in Bezug auf den Einfluss der RVR-
Qualitätsklassen A - D auf die Höhe des 
Gebotsmittels (arithmetischer Mittel-
wert der drei höchsten Gebote) mit Hil-
fe des Programmes WinSTAT für Excel 
statistisch ausgewertet. Da die ange-
sprochenen RVR-Qualitätsmerkmalen 
nicht an jedem Eichenstamm auftraten, 
variieren die Stichprobengrößen/Beset-
zungshäufigkeiten zwischen den RVR-
Qualitätsmerkmalen. 

Um einen ersten Eindruck zur Lage 
sowie zur Verteilung der Höhe des Ge-
botsmittels innerhalb der beobachteten 
RVR-Qualitätsklassen zu bekommen, 
wurde im Rahmen der deskriptiven 
Sta-tistik die untersuchte Messvariab-
le (i.d.R. die Höhe des Gebotsmittels (1 
- 3) in €/Fm) für die Gruppenvariab-
len (i.d.R. Qualitätsklassen der RVR) in 
Form eines Box & Whisker-Diagramms 
abgebildet. In diesem Diagramm wur-
de für alle untersuchten Qualitätsklas-
sen neben dem Medi-an sowie Minimal- 
und Maximalwerten auch das 5 % und 
25 % sowie das 75 % und 95 % Perzentil 
darstellt. (siehe Abb. 1). 

(Abb. 1)
Des Weiteren wurden die arithme-

tischen Mittelwerte und Variationsko-
effizienten (VK %) des Ge-botsmittels 
innerhalb der RVR-Qualitätsklassen be-
rechnet und in den Abbildungen in-
nerhalb der Box dargestellt. Kleine VK 
% unterhalb einem Wert von 20 - 30, 
weisen auf eine geringe Streu-ung der 
Gruppenwerte um ihren Mittelwert hin, 
dem damit ein hohes Vertrauen zuge-
sprochen werden kann. Der Vergleich 
der VK % für die Gebotsmittel zwischen 
den untersuchten RVR-Qualitätsklas-
sen gibt zudem Aufschluss über die Va-
rianzhomogenität. Wie bei dem in Abb. 
1 dargestellten Beispiel wurde die Vari-
anzhomogenität aufgrund ähnlich gro-
ßer VK % mittels Bart-lett-Test bestätigt. 
Da die Verteilungsform der Messvaria-
blen nach visueller Überprüfung eine 
Normalverteilung zeigte, wäre neben 
dem Kruskal-Wallis-Test, auch H-Test 
genannt, der weder eine Varianzhomo-
genität noch eine Normalverteilung der 
Messvariablen fordert, auch die Durch-
führung einer Varianzanalyse möglich 
gewesen, um die gruppierende Variable 
„RVR-Qualitätsklassen“ auf signifikan-
te Unterschiede in Bezug auf die Höhe 

des arithmetischen Mittel-wertes der 
abgegebenen drei höchsten Submissi-
onsgebote zu testen. Da die Besetzungs-
häufig-keiten der RVR-Qualitätsklassen 
für einzelne Qualitätsmerkmale teilwei-
se sehr unterschiedlich waren, wurden, 
von wenigen Ausnahme abgesehen, die 
Signifikanz der RVR-Qualitätsklassen 
mittels H-Test überprüft und das Test-
ergebnis zur Nachprüfbarkeit als klei-
ne Tabelle am oberen Rand jeder Abbil-
dung eingefügt.

Im Rahmen des H-Tests wird die Null-
hypothese geprüft, ob unabhängige 
Wertegruppen (im vor-liegenden Fall 
die RVR-Qualitätsklassen A, B, C und D) 
hinsichtlich einer ordinalskalierten Va-
ri-ablen (hier: Höhe des arithmetischen 
Mittelwertes der Gebote 1 - 3) einer ge-
meinsamen Grund-gesamtheit entstam-

men. Zu Überprüfung der Nullhypothe-
se wird als Prüfgröße ein sogenannter 
H-Wert berechnet und für die Irrtums-
wahrscheinlichkeit von α =0,05 mit 
dem tabellarisierten Chi-Quadrat-Wert 
der folgenden Tabelle 1 verglichen. Ist 
der berechnete H-Wert größer als der 
für den entsprechenden Freiheitsgrad 
tabellarisierte Chi-Quadrat-Wert, wird 
die Nullhypothese ver-worfen und es 
besteht mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 95 % ein signifikanter Unterschied 
zwi-schen den Gruppen. Die Anzahl der 
Freiheitsgrade (F) des Testverfahrens 
ist von der Anzahl der untersuchten 
Gruppen (G) abhängig und berechnet 
sich nach F = G-1. Da in der vorliegen-
den Untersuchung die Nullhypothe-
se mittels H-Test für mindestens zwei 
bis maximal vier RVR-Qualitätsklassen 
überprüft wurde, liegen entsprechend 
1 bis 3 Freiheitsgerade vor (siehe Ta-
belle 1). 

(Tab. 1)
Daneben wurde zur Darstellung des 

Zusammenhanges zwischen einer ab-
hängigen und einer unabhängigen Va-
riablen das Verfahren der einfachen Re-
gressionsanalyse angewandt, bei der 
nach dem Prinzip der kleinsten Abwei-
chungsquadrate der stochastische Zu-
sammenhang zwi-schen den beiden 
Variablen gesucht wird, der die bes-
te Anpassung aufweist (siehe Abb. 2). 
Wei-terführende Informationen zur an-
gewandten Statistik können bei [2] ein-
gesehen werden.

Gebotshöhe nach Mittendurch-
messer und Käufergruppe

In Abb. 2 ist der stochastische Zusam-
menhang zwischen Mittendurchmesser 
o.R. und der Höhe des Gebotsmittels (1 
- 3) von 252 Eichenstämmen des nie-
dersächsischen Submissionsplatzes 
Northeim/Suterode dargestellt.

(Abb. 2)
Die Bestimmtheit des Zusammenhan-

ges zwischen der Höhe des Gebotsmit-
tel (1 - 3) und dem Mittendurchmesser 
o.R. wird durch das sog. Bestimmtheits-
maß R2 ausgedrückt, das zwischen 0 
(0%) und 1 (100 %) variiert. Wie aus 
den großen Abweichungen vieler Wer-
tepaare von der Aus-gleichsfunktion 
deutlich wird, besteht zwischen dem 
Mittendurchmesser und dem Gebots-
mittel (1 - 3) nur ein sehr geringer Zu-
sammenhang (R2 = 0,068 (6,8 %)). Dies 
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dürfte darauf zurückzufüh-ren sein, 
dass fast ausschließlich Eichenstamm-
holz ≥ 5. Stärkeklasse submittiert wur-
de, das von seiner Stärke her sowohl für 
die Erzeugung von Messerfurnier als 
auch hochwertiger Schnittware geeig-
net ist. Die beobachtete Streuung der 
Messwerte um die Ausgleichsfunktion 
muss daher auf anderen primären Qua-
litätsmerkmalen wie beispielsweise der 
inneren Astigkeit beruhen.

Abb. 3 gibt Aufschluss über den Ein-
fluss der Verwender-/Käufergruppe auf 
die Höhe des Höchstgebots. Mit einem 
H-Wert des Kruskal-Wallis-Tests von 
30,3 wird der tabellarisier-te Chi-Qua-
drat-Wert von 3,84 (siehe Tab. 1) deut-
lich überschritten. Endsprechend sind 
die durchschnittlich um 103 € über 
denjenigen der Sägewerker liegenden 
Höchstgebote der Furnie-rer signifikant 
höher. Wie Abb. 4 zeigt, trifft dies auch 
auf das Gebotsmittel (1 - 3) zu, das bei 
den Furnierern im Mittel um 74 € über 
demjenigen der Säger liegt.

(Abb. 3)
(Abb. 4)
In Abb. 5 sind die Unterschiede zwi-

schen dem ersten bis dritten Gebot dar-
gestellt. Diese betru-gen im Mittel zwi-
schen Erst- und Zweitgebot 63 € und 
zwischen Zeit- und Drittgebot 34 €. 
Die varianzanalytische Auswertung er-
gab, dass auf dem Signifikanzniveau α 
=0,05 (= 95 %-tigen Wahrscheinlich-
keit) zwischen allen drei Geboten signi-
fikante Unterschiede bestanden.

(Abb. 5)
Aufgrund geringer Besetzungszahlen 

in den RVR-Qualitätsklassen können 
hier nur die Quali-tätsmerkmale „Äste 
gesund“ sowie „Äste überwallt (Rosen, 
Nägel) dargestellt werden.

(Abb. 6)
In der Qualitätsklasse A sind nach 

der RVR-Qualitätssortierung gesunde 
Äste unzulässig. Da Äste, auch wenn 
sie gesund sind, i.d.R. die Verwen-
dung als Furnier ausschließen (sie-
he auch die signifikant unterschiedli-
chen Gebotshöhen nach Verwender-/
Käufergruppen der Abb. 3 und 4) ist 
es nachvollziehbar, dass für astfreie Ei-
chenstämme der Qualitätsklasse A ein 
signifikant höheres Gebotsmittel (1 - 3) 
als in den Qualitätsklasse B und C er-
zielt wird. 

Im Vergleich dazu zeigen die Gebots-
mittel (1 - 3) für Eichenstämme mit 
dem Qualitätsmerkmal „Äste überwallt 

(Rosen, Nägel)“ von der Qualitätsklasse 
A bis C nur einen geringen, nicht signi-
fi-kanten Abwärtstrend (siehe Abb. 7).

(Abb. 7)
Als Qualitätsmerkmale der Stirnflä-

che konnten hier die Qualitätsmerk-
male „Fäule“, „Ringris-se/-schäle“ und 
„Sternriss“ ausgewertet werden.

Die Ausprägung des RVR-Qualitäts-
merkmales „Fäule“ an den Stirnflä-
chen der Eichenstämme innerhalb der 
Qualitätsklassen A, B und D hatte kei-
nen signifikanten Einfluss auf die Höhe 
des Gebotsmittel (1 - 3), das mit 665 € 
für die Qualitätsklassen A und D sowie 
664 € für die Qualitäts-klasse B auf fast 
gleicher Höhe lag. 

Die Ausprägung des RVR-Qualitäts-
merkmales „Ringrisse/-schäle“ an den 
Stirnflächen der Ei-chenstämme zeig-
te mit Gebotsmitteln (1 - 3) in Höhe von 
655 - 689 € innerhalb der Qualitäts-
klassen A, B und C keine signifikante 
Unterschiede. Lediglich eine stärkere 
Ausprägung der Ringrisse/-schäle der 
Qualitätsklassen D führte mit 589 € zu 
einem signifikant geringeren Ge-bots-
mittel (1 - 3).

Die Ausprägung des RVR-Qualitäts-
merkmales „Sternriss“ an den Stirn-
flächen der Eichenstämme ließ mit Ge-
botsmitteln (1 - 3) in Höhe von 650 
– 657 € innerhalb der Qualitätsklassen 
A, B und C ebenfalls keine signifikante 
Unterschiede erkennen.

Schlussfolgerungen

Im vorliegenden Beitrag wurden die im 
RVR-Merkblatt „Qualitätssortierung 
Eichenstammholz (Stand 1. Juli 2020)“ 
aufgeführten Qualitätsmerkmale, 
sofern sie an den untersuchten Eichen-
stämmen auftraten, an den Stirnflächen 
und an der Mantelfläche von mehr als 
200 Eichenstäm-men der niedersächsi-
schen Wertholzsubmission Northeim/
Suterode aus den Jahren 2019 und 
2021 angesprochen. 

Ihrer Ausprägung entsprechend wur-
den die Qualitätsmerkmale nach der 
Sortiertabelle Eiche (Anlage III-d der 
RVR) den RVR-Qualitätsklassen A bis 
D zugeordnet. Im Rahmen einer statis-
ti-schen Auswertung (siehe Kapitel 2) 
wurde für die aufgetretenen Qualitäts-
merkmale mit Hilfe des Kruskal-Wal-
lis-Tests bzw. der Varianzanalyse mit 
der üblichen Irrtumswahrscheinlich-
keit von 5 % überprüft, ob zwischen den 

ausgehaltenen RVR-Qualitätsklassen A 
- D signifikante Unter-schiede bezüg-
lich der abgegebenen Submissionsge-
bote (Höchstgebot bzw. Gebotsmittel (1 
- 3)) bestanden.

Die dabei erzielten Ergebnisse bele-
gen, dass die RVR- Qualitätsmerkma-
le an der Stirnfläche (Sternriss, Fäule, 
Ringrisse/-schäle) mit Ausnahme von 
starken, tief in den Stamm gehenden 
Ringrissen/-schäle, die der RVR-Quali-
tätsklasse D zuzuordnen sind, keinen 
signifikanten Ein-fluss auf die Höhe des 
Gebotsmittels (1 - 3) hatten (siehe Abb. 
8 - 10). 

Anders verhält es sich mit den RVR-
Qualitätsmerkmalen an der Mantelflä-
che (Äste gesund und Äste überwallt 
(Rosen, Nägel)). Beim Qualitätsmerk-
mal Äste gesund war im Vergleich zur 
Quali-tätsklasse A mit einem Gebots-
mittel (1 - 3) in Höhe von 627 €/Fm ein 
signifikanter Rückgang in Höhe von 
113/114 €/Fm im Vergleich zu den 
Qualitätsklassen B (514 €/Fm) und C 
(512 €/Fm) zu verzeichnen. Beim Qua-
litätsmerkmal Äste überwallt (Rosen, 
Nägel) trat ebenfalls ein Rückgang der 
Gebotsmittel (1 - 3) von der Qualitäts-
klasse A (628 €/Fm) zu B (599 €/Fm) 
und C (566 €/Fm) in Höhe von 29 - 
62 €/Fm auf, der sich, wenn auch nur 
knapp, nicht als signifikant erwies.

Die folgenden Abbildungen von Bei-
spielsstämmen sollen die Ergebnisse 
der statistischen Aus-wertung noch ein-
mal untermauern. Sie zeigen, dass die 
RVR-Qualitätsmerkmale der Stirnflä-
che für die Wertschätzung der Eichen-
stammholzkäufer wenn überhaupt, nur 
von geringer Relevanz sind. Von ext-
remen Ausprägungen abgesehen fin-
det keine monetäre Abwertung des Ei-
chen-stammholzes aufgrund der an 
der Stirnfläche auftretenden Quali-
tätsmerkmale Fäule, Ringrisse/-schä-
le und Sternriss durch die Bietenden 
statt. Dies dürfte der Tatsache geschul-
det sein, dass sie sich einerseits am 
Ende des Rundholzstammes befinden 
und andererseits bei der echten Kern-
holzart Eiche nicht weit in den Stamm 
reichen, weshalb sie sich auf die nach-
folgenden ver-wendungsbezogenen Teil-
längen nicht negativ auswirken. Aus 
diesem Grund ist auch nur bei eine tie-
fer in den Stamm reichenden und stär-
ker ausgeprägten Ringrisse/-schäle, die 
der Quali-tätsklasse D zuzuordnen ist, 
einen signifikant geringeres Gebotsmit-
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tel (1 - 3) zu verzeichnen.

(Abb. 11)
Beide Eichenstämme weisen an der 

unteren Stirnfläche das Qualitätsmerk-
mal eines Sternrisses auf, der nicht 
mehr im inneren 2/3 des Durchmes-
sers liegt. Der linke Stamm zeigt zudem 
noch Ringrisse/-schäle mit Ansätzen 
zur Spinne, die nicht mehr nur im inne-
ren 1/3 des Durchmessers liegt. Nach 
der RVR-Sortiertabelle würden beide 
Furnierstämme in die Qualitätsklasse 
C fallen.

(Abb. 12)
Der Eichenstamm mit der Losnum-

mer 52 weist an beiden Stirnflächen 
das Qualitätsmerkmal eines Sternrisses 
auf, der nicht mehr im inneren 2/3 des 
Durchmessers liegt sowie zwei kleinere 
Faulstellen die nicht mehr im inneren 
1/3 des Durchmessers liegen. Nach der 
RVR-Sortiertabelle würde er daher auf-
grund des Sternrisses in die Qualitäts-
klasse C und wegen der Faulstellen im 
äußeren Bereich sogar in die Qualitäts-
klasse D fallen.

Als letztes Beispiel soll der Eichen-
stamm mit der Losnummer 219 dienen, 
der bei der Submissi-on Suterode 2021 
mit 1.089 €/Fm das zweithöchste Ge-
bot erzielte. 

(Abb. 13)
Auch der Eichenstamm mit der Los-

nummer 219 weist an der unteren 
Stirnfläche das Qualitäts-merkmal ei-
nes Sternrisses auf, der nicht mehr im 
inneren 2/3 des Durchmessers liegt 
und nach der RVR-Sortiertabelle in die 
Qualitätsklasse C fallen würde. 

Die Tatsache, dass auf der Mantelflä-
che weder Äste gesund/faul noch Rosen 
festgestellt werden konnten, dürfte, wie 
auch die statistische Auswertung zum 
Einfluss der Qualitätsmerkmale auf der 
Mantelfläche auf die Höhe des Gebots-
mittels (1 - 3) belegen, ein wesentlicher 
Grund für das hohe Gebot auf diesen 
Stamm gewesen sein. 

Fazit

Da das Verkaufsverfahren der Sub-
mission nach schriftlichem Meistgebot 
im Vergleich zum Frei-handverkauf kei-
nen Spielraum für Preisverhandlungen 
lässt, dokumentieren die Ergebnisse 
der vorliegenden Untersuchung unab-
hängig von der RVR-Qualitätssortierung 
die tatsächliche (hohe) Wertschätzung 
der Käufer für die angebotenen star-
ken Eichenstämme und damit auch die 
für den Verkäufer am Holzmarkt aktu-
ell erzielbaren guten Eichenstammholz-
erlöse. 

Aus den Ergebnissen wird deutlich, 
dass die Stärke der submittierten Ei-
chenstämme ≥ 5. Stärke-klasse in 
Kombination mit einer guten inneren 
Astreinigung während der Qualifizie-
rungsphase die primären Einflussgrö-
ßen für die Höhe der abgegebenen Ge-
bote darstellen. 

Im Vergleich dazu lassen die RVR-
Qualitätsmerkmale an der Stirnfläche 
„Fäule“ und „Sternriss“ keinen nach-
weisbaren Einfluss auf die Höhe der Ge-
botsabgabe erkennen. Gleiches gilt für 
„Ringrisse/-schäle“ in den Qualitäts-
klassen B und C. Lediglich bei starker 
Ausprägung der Ring-risse/-schäle, die 
eine Einordnung in die Qualitätsklas-
se D erforderte, trat ein signifikanter 
Rück-gang des Gebotsmittels (1 - 3) auf.
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